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Verordnung vom 20.10.2016 über das Naturschutzgebiet „Bäken der Endeler und 
Holzhauser Heide“ in den Gemeinden Emstek, Landkreis Cloppenburg, 

Wildeshausen und Großenkneten, Landkreis Oldenburg, und Visbek, Landkreis 
Vechta 

 

Aufgrund der §§ 22, 23, 32 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 
2542) zuletzt geändert durch Artikel 421 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) 
i. V. m. den §§ 14, 15, 16, 23, 32 Abs. 1 und dem § 32 Abs. 2 Niedersächsisches 
Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds. 

GVBl. S. 104) i. V. m. § 9 Abs. 4 Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG) vom 16.03.2001 

(Nds. GVBl. 2001, S. 100) wird im Einvernehmen mit den Landkreisen Cloppenburg und 
Oldenburg verordnet: 
 

§ 1 Unterschutzstellung 
 
(1) Das in Abs. 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet (NSG) „Bäken der 

Endeler und Holzhauser Heide“ erklärt. 
 
(2) Das NSG ist ca. 500 ha groß. 
 
(3) Die Grenze des NSG ist in der mitveröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1:50.000 

sowie in drei maßgeblichen Detailkarten im Maßstab 1:5.000 dargestellt. Sie verläuft auf der 
Innenseite des dort dargestellten grauen Rasterbandes. 

 
(4) Das NSG ist deckungsgleich mit dem Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiet 049 „Bäken der 

Endeler und Holzhauser Heide“ gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates 
vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere 
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch Richtlinie 
2013/17/EU des Rates vom 13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193). 

 
(5) Die in den maßgeblichen Detailkarten im Maßstab 1:5.000 schraffiert dargestellten Flächen 

kennzeichnen die Schutzzone nach § 3 Abs. 3 Buchst. b dieser Verordnung. 
 
(6) Die vorgenannten Karten sind Bestandteile dieser Verordnung. 

 
(7) Je eine Ausfertigung der Karten wird bei den Gemeinden Visbek, Großenkneten, 

Wildeshausen und Emstek sowie den Landkreisen Vechta, Oldenburg und Cloppenburg 
aufbewahrt und kann dort von jedermann während der Sprechzeiten kostenlos eingesehen 
werden. 

 
§ 2 Schutzzweck 

 
(1) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist nach Maßgabe der §§ 23 Abs. 1 und 32 

BNatSchG die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen 
oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender, schutzbedürftiger Tier- und 
Pflanzenarten, und der Schutz von Natur und Landschaft aus besonderen 
wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen sowie wegen ihrer 
Seltenheit, besonderen Eigenart, Vielfalt oder hervorragenden Schönheit. Der Talraum der 
Bäken mit seinen naturnahen Laubwaldgesellschaften, Vermoorungen, Röhrichten, 
Seggenriedern, Feuchtgrünländereien und Fließgewässern soll als Lebensstätte für die 
daran gebundenen, schutzbedürftigen Arten und Lebensgemeinschaften wild wachsender 
Pflanzen und wild lebender Tiere erhalten und entwickelt werden. Außerdem soll die 
besondere Eigenart der Täler als gliederndes Landschaftselement geschützt und die 
Gewässergüte der Bäken durch die Ausweisung einer Schutzzone gefördert werden. 
Teilgewässer im Gebiet sind auch als potentielle Laich- und Larvalhabitate für verschiedene 
Salmoniden, wie z.B. dem Lachs (Salmo salar), von überregionaler Bedeutung.  
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(2) Das NSG ist Teil des kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“; die 
Unterschutzstellung dient nach Maßgabe der § 32 Abs. 2 und § 7 Abs. 1 Nr. 9 und 10 
BNatSchG der Erhaltung des Gebietes als FFH-Gebiet. 

 
(3) Erhaltungsziele des NSG im FFH-Gebiet sind die Erhaltung oder Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes 
 

 1. insbesondere der prioritären Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie) einschließlich 
ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten: 

 
a) 91D0 Moorwälder  

als naturnahe torfmoosreiche Birkenbruch-Wälder auf überwiegend nährstoffarmen, 
nassen Moorböden mit allen Altersphasen in mosaikartigem Wechsel, mit 
standortgerechten, autochthonen Baumarten, einem hohen Alt- und Totholzanteil, 
Höhlenbäumen, natürlich entstandenen Lichtungen und strukturreichen Waldrändern, 
einschließlich ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten, wie dem Kleinspecht (Dryobates 
minor), der Weidenmeise (Parus montanus), der Rosmarinheide (Andromeda polifolia), 
der Moosbeere (Vaccinium oxycoccos) und dem Gagelstrauch (Myrica gale).  

 
b) 91E0 Auenwälder mit Erle und Esche 

als naturnahe Feuchtwälder in den Bachauen, mit Erlen und Eschen aller Altersstufen 
in mosaikartiger Verzahnung und ausreichenden Alt- und Totholzanteilen, mit 
periodischen Überflutungen sowie die sich dadurch ergebenden spezifischen 
auentypischen Habitatstrukturen wie Flutrinnen, feuchte Senken, Tümpel und 
Lichtungen mit den dort lebenden, charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, wie dem 
Fischotter (Lutra lutra), dem Kleinspecht (Dryobates minor), dem Eisvogel (Alcedo 
atthis), dem Busch-Windröschen (Anemone nemorosa), der Sumpf-Dotterblume 
(Caltha palustris) und dem Kleinen Baldrian (Valeriana dioica),  

 
2. insbesondere der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie) einschließlich ihrer 

charakteristischen Tier- und Pflanzenarten: 
 
a) 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation  

als naturnahe Fließgewässer mit standorttypischer Wasservegetation wie der Berle 
(Berula erecta), dem Wasserstern (Callitriche platycarpa), der Wasserpest (Elodea 
canadensis) und dem Igelkolben (Sparganium emersum) sowie den charakteristischen 
Tierarten, wie dem Fischotter (Lutra lutra), dem Eisvogel (Alcedo atthis), der Hasel 
(Leuciscus leuciscus), dem Gründling (Gobio gobio) sowie verschiedenen 
Eintagsfliegen (Ephemeroptera), Steinfliegen (Plecoptera) und Köcherfliegen 
(Trichoptera). Eine besondere Bedeutung haben die naturnahen Gewässerabschnitte 
mit unverbauten Ufern, einem vielgestaltigen Abflussprofil mit einer ausgeprägten 
Breiten- und Tiefenvarianz, vielfältigen gewässertypischen Sohl- und 
Sedimentstrukturen, guter Wasserqualität, einer weitgehend natürlichen Dynamik des 
Abflussgeschehens, einem durchgängigen, unbegradigten Verlauf, naturnahem 
Auwald und beidseitigem Gehölzsaum sowie gut entwickelter, flutender 
Wasservegetation an besonnten Stellen.  

 
b) 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

auf feuchten bis nassen, nährstoffreichen Standorten an den Ufer- und Auenbereichen, 
die reich an charakteristischen Hochstaudenarten, wie der Sumpf-Kratzdistel (Cirsium 
palustre), dem Gewöhnlichen Wasserdost (Eupatorium cannabinum), dem 
Gewöhnlichen Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) und dem Arznei-Baldrian (Valeriana 
officinalis) sind, und je nach Ausprägung keine bis geringe oder zumindest keine 
dominierenden Anteile von Nitrophyten und Neophyten  aufweisen.  

 
c) 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore  

als struktur- und artenreiche Übergangs- und Schwingrasenmoore mit hohem Anteil 
typischer Zwischenmoorvegetation mit Torfmoosen, hoher Wassersättigung und 
biotoptypischen armen Nährstoffverhältnissen einschließlich ihrer typischen Tier- und 
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Pflanzenarten, wie der Kleinen Moosjungfer (Leucorrhinia dubia), dem Sumpf-Reitgras 
(Calamagrostis canescens), dem Sumpf-Haarstrang (Peucedanum palustre), den 
Haarmützenmoosen  (Polytrichum spec.), dem Sumpf-Veilchen (Viola palustris) und 
verschiedener Torfmoosarten (Sphagnum spec.).  

 
d) 9110 Hainsimsen-Buchenwald bzw. 

9120 Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme 
als naturnahe, strukturreiche und unzerschnittene Bestände auf mehr oder weniger 
basenarmen, trockenen bis mäßig feuchten Standorten mit natürlichem Relief und 
intakter Bodenstruktur, einschließlich ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten, wie der 
Hohltaube (Columba oenas), vielen Lauf-, Blatthorn- und Rüsselkäferarten, dem 
Sauerklee (Oxalis acetosella), der Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa) sowie der 
Heidelbeere (Vaccinium myrtillus). Die Bestände sollen alle natürlichen oder 
naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur mit ausreichendem 
Flächenanteil, einen kontinuierlich hohen Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und 
sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie starkes, liegendes und stehendes Totholz 
enthalten. In der Baumschicht soll die Rotbuche dominieren, wobei phasenweise auch 
weitere standortgerechte Baumarten wie Stiel- und Traubeneiche, Sand-Birke oder 
Eberesche vorkommen können. Langfristig sollen die Hainsimsen Buchenwälder zu 
Buchenwäldern mit Eichenanteilen und mit einem für das nordwestliche Tiefland 
typischen hohen Vorkommen von Stechpalmen entwickelt werden. 

 
e) 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche  

als naturnahe, strukturreiche, großflächige und unzerschnittene Bestände mit 
natürlichem Relief und intaktem Bodenkörper, mit allen natürlichen 
Entwicklungsphasen, in mosaikartiger Struktur und einer von Stiel- oder Traubeneiche 
dominierten Baumschicht; sowie ein kontinuierlich hoher Anteil von Altholz, Totholz, 
Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen, einschließlich ihrer typischen 
Tier- und Pflanzenarten, wie u.a. den vielen Totholzbesiedelnden-Käferarten, dem 
Kleinspecht (Dryobates minor), der Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa), der 
Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und dem Pfeifengras (Molinia caerulea). 

 
3. insbesondere der Tierarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie: 

 
a) Groppe (Cottus gobio)  

mit stabilen Populationen, in naturnahen, Gehölz bestandenen und divers strömenden, 
sauberen und durchgängigen Fließgewässern (Gewässergüte II oder besser) mit 
vielfältigen Sedimentstrukturen (Kiese, Steine, Totholzelemente bzw. flutender 
Wasservegetation) sowie einer naturraumtypischen Fischbiozönose. Besonders 
bedeutend ist die longitudinale Durchgängigkeit der Gewässer, die eine Vernetzung 
der Teillebensräume, eine Wiederbesiedlung und den Genaustausch innerhalb der 
einzelnen Populationen sicherstellt.  

 
b) Bachneunauge (Lampetra planeri) 

mit stabilen Populationen, in naturnahen, Gehölz bestandenen und divers strömenden, 
sauberen Fließgewässern (Gewässergüte II oder besser) mit unverbauten Ufern und 
vielfältigen hartsubstratreichen Sohlen- und Sedimentstrukturen und einer engen 
Verzahnung von gewässertypischen Laicharealen (kiesige Bereiche) und 
Larvalhabitaten (Feinsedimentbänke) sowie einer naturraumtypischen Fischbiozönose. 
Besonders bedeutend ist die longitudinale Durchgängigkeit der Gewässer, die eine 
Vernetzung der Teillebensräume, eine Wiederbesiedlung und den Genaustausch 
innerhalb der einzelnen Populationen sicherstellt.  

 
§ 3 Verbote 

 
(1) Gemäß § 23 Abs. 2 S. 1 BNatSchG sind im NSG alle Handlungen verboten, die zu einer 

Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu 
einer nachhaltigen Störung führen können. 
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Insbesondere sind gemäß § 33 Abs. 1 BNatSchG alle Veränderungen und Störungen 
verboten, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes in seinen für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können. 

 
(2) Gemäß § 16 Abs. 2 S. 1 NAGBNatSchG darf das NSG außerhalb der Wege nicht betreten 

oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. 
 
(3) Insbesondere ist es verboten 
 

a) Hunde unangeleint laufen und in den Gewässern schwimmen zu lassen, 
 

b) auf den außerhalb des NSG liegenden Flächen der Schutzzone, die in den Detailkarten 
schraffiert dargestellt sind, Gülle in der Zeit vom 01.11. bis 01.03. eines jeden Jahres 
auszubringen, 

 
c) Gewässer im Sinne des § 67 des Wasserhaushaltsgesetzes auszubauen oder 

Maßnahmen durchzuführen, die den Wasserstand, den Wasserabfluss oder die 
Fließgeschwindigkeit erheblich verändern oder Stoffe einzubringen, einzuleiten, zu 
entnehmen oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die geeignet sind, die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit der Gewässer nachteilig zu verändern, 

 
d) Pflanzen- und Tierarten, insbesondere invasive, nicht heimische oder gentechnisch 

veränderte, einzubringen, 
 

e) Wasserfahrzeuge jeglicher Art zu betreiben (maschinenbetriebene sowie nicht 
maschinenbetriebene), 

 
f) wild lebende Tiere zu beunruhigen, zu fangen, zu töten oder zu entnehmen, 

 
g) wild wachsende Pflanzen zu zerstören oder zu entnehmen. 

 
§ 4 Freistellungen 

 
Von den Verboten des § 3 sind folgende Handlungen freigestellt: 
 

(1) die natur- und landschaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung, nach guter 
fachlicher Praxis gemäß § 5 BNatSchG jedoch: 
 

1. ohne die Bodengestalt zu verändern, 
 

2. ohne zu meliorieren, zu kalken, zu güllen oder Erdsilos anzulegen, 
 

3. ohne innerhalb eines Abstandes von 1,0 m ab Böschungsoberkante der Bäken eine 
Nutzung durchzuführen, 

 
4. ohne Pflanzenschutzmittel außerhalb ackerbaulich genutzter Flächen anzuwenden, 

 
5. ohne Grünland umzubrechen, 

 
6. ohne Grünland in der Zeit vom 01.03. bis 15.06. eines jeden Jahres zu mähen, zu walzen, 

zu schleppen oder mit mehr als 2 Großvieheinheiten je ha zu beweiden, 
 

7. ohne Veränderungen des Wasserhaushaltes oder Grundwasserabsenkungen 
vorzunehmen, 

 
8. darf eine Über- oder Nachsaat von Grünland im Scheiben- oder Schlitzdrillverfahren nur 

mit Zustimmung der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde erfolgen. 
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Der Erschwernisausgleich richtet sich nach den Vorschriften der 
Erschwernisausgleichsverordnung-Grünland (EA-VO-Grünland) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
(2) die natur- und landschaftsverträgliche fischereiliche Nutzung der genehmigten Teichanlagen 

unter Beachtung der wasser- und fischereirechtlichen Bestimmungen, aber 
 

1. ohne Einrichtung befestigter Angelplätze und Schaffung neuer Pfade, 
 

2. ohne die Durchführung der Reusenfischerei mit Reusen, die nicht mit einem Ottergitter 
ausgestattet sind, deren Einschwimmöffnungen eine lichte Weite von 8,5 cm nicht 
überschreiten, es sei denn, die Reuse ist technisch so ausgestattet, dass Fischotter sie 
wieder verlassen können, 

 
3. das Entleeren oder Entschlammen ist mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde 

vor Durchführung der Maßnahme abzustimmen, 
 
4. Teichabläufe müssen durch den Einsatz von Lochblechen oder Gittern mit einer 

maximalen lichten Weite von 5 mm zum Schutz der Fließgewässer vor 
Faunenverfälschung gesichert werden. 

 
(3) die natur- und landschaftsverträgliche fischereiliche Nutzung der Fließgewässer unter 

Beachtung der wasser- und fischereirechtlichen Bestimmungen nur mit Zustimmung der 
zuständigen Unteren Naturschutzbehörde. 

 
(4) Maßnahmen, zu deren Durchführung eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Sie sind 

hinsichtlich Zeitpunkt und Ausführungsweise vor ihrer Durchführung mit der zuständigen 
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 
(5) mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abgestimmte Maßnahmen, die dem 

Schutz, der Pflege und der Entwicklung des NSG dienen. 
 
(6) das Betreten oder Befahren des Gebietes  

 
a) durch die Eigentümer und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte soweit dies zur 

rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke erforderlich ist, 
 

b) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie deren Beauftragte zur Erfüllung 
dienstlicher Aufgaben, 

 
c) zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht nach vorheriger Anzeige bei der 

zuständigen Naturschutzbehörde vier Wochen vor Beginn, es sei denn, es handelt sich 
um eine gegenwärtige erhebliche Gefahr, die ein sofortiges Handeln erfordert; in diesem 
Fall ist die zuständige Naturschutzbehörde unverzüglich über die durchgeführten 
Maßnahmen zu unterrichten; 

 
d) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie Information und Bildung mit 

Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. Die zuständige Naturschutzbehörde 
kann zur Erteilung ihrer Zustimmung Regelungen zum Zeitpunkt, Ort und zur 
Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen, Gefährdungen oder 
eine nachhaltige Störung des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder seines 
Schutzzweckes entgegenzuwirken oder kann die Zustimmung auch versagen. 

 
(7) die natur- und landschaftsverträgliche Forstwirtschaft im Wald im Sinne der § 11 NWaldLG 

und § 5 Abs. 3 BNatSchG, in diesem Fall 
 
a) insbesondere die Errichtung und Unterhaltung von Zäunen und Gattern sowie die 

Nutzung und Unterhaltung von sonst erforderlichen Einrichtungen und Anlagen, 
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b) ohne die Umwandlung von Laub- in Nadelwald, 
 
c) ohne Gehölze einzubringen, die nicht den Gesellschaften des Erlen- und Birkenbruches, 

des Erlen-Eschen-Quellwaldes und des Birken-Eichenwaldes angehören, 
 

d) ohne die Birken-Erlenbestände in einem Bereich von 5,0 m ober- und unterhalb der im 
Gelände erkennbaren Terrassenkante anders als einzelstammweise zu nutzen, 

 
e) soweit auf Waldflächen, die auf den Wald-Lebensraumtyp-Karten (Karten A 1 bis 3) als 

Moorwald (91D0), Auwald (91E0), Hainsimsen Buchenwald (9110), Atlantisch saurer 
Buchenwald mit Ilex aquifolium (9120) sowie bodensaurer Eichenwald auf Sandebene mit 
Quercus robur (9190) dargestellt sind, zum Erreichen des Schutzzwecks folgende 
erforderlichen Beschränkungen eingehalten werden: 

 
1. ein Kahlschlag unterbleibt und die Holzentnahme nur einzelstammweise oder durch 

Femel- oder Lochhieb vollzogen wird, 
 
2. auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Altholzbeständen die 

Feinerschließungslinien einen Mindestabstand der Gassenmitten von 40 Metern 
zueinander nicht unterschreiten, 

 
3. eine Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien unterbleibt, 

ausgenommen sind Maßnahmen zur Vorbereitung der Verjüngung, 
 

4. in Altholzbeständen die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 01.03. bis 31.08. 
eines jeden Jahres nur mit Zustimmung der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde 
erfolgt, 

 
5. eine Düngung unterbleibt, 

 
6. eine Bodenbearbeitung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher 

der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; ausgenommen ist 
die zur Einleitung einer natürlichen Verjüngung erforderliche plätzeweise 
Bodenverwundung, 

 
7. eine Bodenschutzkalkung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher 

der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; Moorwälder sind 
grundsätzlich von Kalkungsmaßnahmen auszunehmen, 

 
8. ein flächiger Einsatz von Herbiziden und Fungiziden vollständig unterbleibt. Der 

Einsatz von sonstigen Pflanzenschutzmitteln unterbleibt, wenn dieser nicht mindestens 
zehn Werktage vorher der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde angezeigt wurde 
und eine erhebliche Beeinträchtigung i. S. des § 33 Abs. 1 S. 1 und des § 34 Abs. 1 
BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist, 

 
9. eine Instandsetzung von Wegen unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat 

vorher der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde angezeigt worden ist. Freigestellt 
bleibt die Wegeunterhaltung einschließlich des Einbaus von nicht mehr als 100 kg 
milieuangepasstes Material pro Quadratmeter, 

 
10. ein Neu- oder Ausbau von Wegen nur mit Zustimmung der zuständigen Unteren 

Naturschutzbehörde erfolgt, 
 

11. eine Entwässerungsmaßnahme nur mit Zustimmung der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde erfolgt, 

 
12. auf Moorstandorten nur eine dem Erhalt oder der Entwicklung höherwertiger Biotop- 

oder Lebensraumtypen dienende Holzentnahme und diese nur mit Zustimmung der 
zuständigen Unteren Naturschutzbehörde erfolgt, 
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f) soweit auf Waldflächen, die auf der Erhaltungszustandskarte (Karten B 1 bis 3) mit dem 
Erhaltungszustand „B“ oder „C“ dargestellt sind, zum Erreichen des Schutzzweckes 
folgende erforderliche Beschränkungen eingehalten werden: 

 
1. beim Holzeinschlag und bei der Pflege 

 
i. ein Altholzanteil von mindestens 20% der Lebensraumtypfläche des jeweiligen 

Eigentümers erhalten bleibt oder entwickelt wird, 
 

ii. je Hektar der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers mindestens drei 
lebende Altholzbäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis zum natürlichen 
Zerfall belassen oder bei Fehlen von Altholzbäumen auf 5% der 
Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers ab der dritten Durchforstung 
Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen dauerhaft markiert werden 
(Habitatbaumanwärter); artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- 
und Höhlenbäumen bleiben unberührt, 

 
iii. je Hektar Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers mindestens zwei Stück 

stehendes oder liegendes starkes Totholz bis zum natürlichen Zerfall belassen 
werden, 

 
iv. auf mindestens 80% der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers 

lebensraumtypische Baumarten erhalten bleiben oder entwickelt werden, 
 

2. bei künstlicher Verjüngung werden ausschließlich lebensraumtypische Baumarten und 
dabei auf mindestens 80% der Verjüngungsfläche lebensraumtypische 
Hauptbaumarten angepflanzt oder gesät, davon ausgenommen sind Flächen der 
Lebensraumtypen 9110 und 9120. Für diese müssen auf mindestens 90% der 
Verjüngungsfläche lebensraumtypische Baumarten angepflanzt oder gesät werden, 

 
g) soweit auf Waldflächen, die auf den Karten B 1 bis 3 mit dem Erhaltungszustand „A“ 

dargestellt sind, zum Erreichen des Schutzzwecks folgende erforderliche 
Beschränkungen eingehalten werden: 

 
1. beim Holzeinschlag und bei der Pflege 

 
i. einen Altholzanteil von mindestens 35% der Lebensraumtypfläche des jeweiligen 

Eigentümers erhalten bleibt, 
 

ii. je Hektar der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers mindestens sechs 
lebende Altholzbäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis zum natürlichen 
Zerfall belassen werden; artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- 
und Höhlenbäumen bleiben unberührt, 

 
iii. je Hektar Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers mindestens drei Stück 

stehendes oder liegendes starkes Totholz bis zum natürlichen Zerfall belassen 
werden, 

 
iv. auf mindestens 90% der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers 

lebensraumtypische Baumarten erhalten bleiben, 
 

2. bei künstlicher Verjüngung lebensraumtypische Baumarten und auf mindestens 90% 
der Verjüngungsfläche lebensraumtypische Hauptbaumarten angepflanzt oder gesät 
werden, 

 
h) Maßnahmen nach Abs. 7 Buchst. e Nrn. 6 bis 12 auf Waldflächen, wenn und solange der 

Zeitpunkt und die Dauer der Maßnahmen sowie die Art ihrer Durchführung durch einen 
Bewirtschaftungsplan i. S. des § 32 Abs. 5 BNatSchG festgelegt sind, der von der 
zuständigen Unteren Naturschutzbehörde oder mit deren Zustimmung erstellt worden ist. 



 - 8 - 

Der Erschwernisausgleich nach § 42 Abs. 4 und 5 NAGBNatSchG richtet sich nach den 
Vorschriften der Erschwernisausgleichsverordnung-Wald in der jeweils geltenden Fassung. 

 
(8) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd nach folgenden Vorgaben:  

 
1. die Neuanlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen, Futterplätzen und Hegebüschen ist im 

Einvernehmen mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen, 
 

2. die Jagd ist ohne Totschlagfallen auszuüben. 
 
(9) Weitergehende Vorschriften der §§ 30 BNatSchG und 24 NAGBNatSchG sowie bestehende, 

rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte 
bleiben unberührt. 

 
§ 5 Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Von den Grundeigentümern und Nutzungsberechtigten ist zur Pflege und Entwicklung des 

NSG die Durchführung insbesondere folgender Maßnahmen nach rechtzeitiger Ankündigung 
zu dulden: 

 
a) die in einem Managementplan für das NSG dargestellten Maßnahmen, 

 
b) Mahd und Beseitigung aufkommender Gehölze auf Brachflächen und 

Quellmoorbereichen, 
 

c) Anstau oder Beseitigung von Gräben in Wäldern sowie auf Feuchtbrachen und -wiesen, 
die keiner wasserrechtlichen Genehmigung bedürfen, 

 
d) Maßnahmen zur naturnahen Ufergestaltung an Teichen, 

 
e) die Auflichtung von Gehölzen an Kleingewässern, 

 
f) die Bepflanzung gehölzfreier Gewässerabschnitte und Terrassenkanten, 

 
g) Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der im Gebiet 

vorkommenden FFH-Lebensraumtypen, 
 

h) Maßnahmen zur Sicherung und zum Schutz der im Gebiet vorkommenden FFH-Arten, 
 

i) das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des NSG und seiner Wege sowie zur 
weiteren Information über das NSG. 
 

(2) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen bezwecken unter 
anderem die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der im NSG vorkommenden 
FFH-Lebensraumtypen. 

 
(3) §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberührt. 
 

§ 6 Befreiungen 
 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach 

Maßgabe des § 67 BNatSchG i.V.m. § 41 NAGBNatSchG eine Befreiung gewähren. 
 

(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn sie 
sich im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 26 NAGBNatSchG als mit 
dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des 
§ 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind. 
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§ 7 Anordnungsbefugnis 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG kann die zuständige 
Naturschutzbehörde die Wiederherstellung des bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen 
die Verbote des § 3 oder gegen die Zustimmung, den Einvernehmens- oder 
Abstimmungsvorbehalt oder die Anzeigepflichten des § 4 dieser Verordnung verstoßen 
wurde und Natur oder Landschaft rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden 
sind. 

 
§ 8 Zuwiderhandlungen 

 
(1) Gemäß § 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch (StGB) wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft, wer entgegen einer zum Schutz eines NSG erlassenen 
Rechtsvorschrift oder vollziehbaren Untersagung handelt und dadurch den jeweiligen 
Schutzzweck nicht unerheblich beeinträchtigt. 

 
(2) Ordnungswidrig gemäß § 69 Abs. 3 Nr. 6 BNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

gegen die Schutzvorschriften des § 33 BNatSchG oder die Regelungen der §§ 3 und 4 
dieser Verordnung verstößt, ohne dass eine nach §§ 3 und 4 erforderliche Zustimmung oder 
eine Befreiung nach § 6 gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 
NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 50.000,- Euro geahndet werden. 

 
(3) Ordnungswidrig gemäß § 43 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 NAGBNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig entgegen § 23 Abs. 2 S. 1 BNatSchG Handlungen vornimmt, die das NSG oder 
einzelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen oder verändern oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können oder wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote 
des § 3 verstößt, ohne dass eine Freistellung nach § 4 vorliegt oder eine erforderliche 
Zustimmung erteilt oder eine Befreiung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 
43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 50.000,- Euro geahndet werden. 

 
(4) Ordnungswidrig handelt ferner gemäß § 43 Abs. 3 NAGBNatSchG, wer entgegen § 16 Abs. 

2 NAGBNatSchG und § 3 Abs. 2 dieser Verordnung das NSG außerhalb der Wege betritt, 
ohne dass die Voraussetzungen für eine Freistellung bzw. Zustimmung nach § 4 vorliegen 
oder eine Befreiung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 
NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 25.000,- Euro geahndet werden. 

 
§ 9 Inkrafttreten 

 
(1)Diese Verordnung tritt am 22.12.2016 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über das NSG „Bäken der Endeler und Holzhauser Heide“ 

(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 22, S. 602 ff.) außer Kraft. 
 
 
 
Hinweis auf die Jahresfrist zur Geltendmachung von Verfahrensfehlern 
Eine Verletzung der in § 14 Abs. 1 bis 3 des NAGBNatSchG genannten Verfahrensvorschriften 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Verkündung der Rechtsverordnung 
schriftlich unter Angabe des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, bei der 
zuständigen Naturschutzbehörde geltend gemacht wird.  
 
 
Vechta, den 20.10.2016 
 
 
 
Herbert Winkel 
Landrat 


